
Resolution zur Novellierung des WissZeitVG

Antragssteller*innen: Gabriel Sellge (Chemnitz), Sophie Penger (Köln), Victoria Schemenz 
(Alumna)

Adressaten:  BMBF, bildungspolitische Sprecher*innen der Parteien im Bundestag, MeTaFa, N^2 
(Netzwerk der Promotionsvertretungen der außeruniversitären Forschungseinrichtungen), GEW,  
ver.di, HRK, KFP, NGAWiss

Antragsbegründung
In den nächsten Monaten steht auf Bundesbene die Novellierung des WissZeitVG an, welches als 
Sonderbefristungsrecht des Bundes im Wesentlichen für die Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen
in der Wissenschaft verantwortlich ist, die aktuell als prekär zu bezeichnen sind (siehe 
#IchBinHannah-Bewegung). Deshalb sollte sich die ZaPF zu diesem Zeitpunkt entsprechend 
positionieren, zumal sogar der Gesetzgeber nun Handlungsbedarf sieht.

## Resotext

### Perspektiven für einen wissenschaftlichen Berufsweg

Aktuell sind im deutschen Wissenschaftssystem 81% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
befristet in Arbeitsverhältnisses angestellt, die geprägt sind von Kettenbefristungen, fehlender 
Planungssicherheit, zu hoher Arbeitsbelastung und Abhängigkeiten.
Berufswege in der Wissenschaft sind also durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
gekennzeichnet, was u.a. zu Abwanderungen aus dem deutschen Wissenschaftsbetrieb führt. Damit 
kann keine Kontinuität in Lehre und Forschung an den wissenschaftlichen Einrichtungen 
gewährleistet werden, was dem Innovationsstandort Deutschland langfristig schadet. Hier hat auch 
die letzte Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) keine signifikanten 
Verbesserungen gebracht. [1]

Deswegen hat die ZaPF folgende Forderungen zur Novellierung des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes:

### Studentische Beschäftigte
Studentische Beschäftigte machen an den Hochschulen einen signifikanten Anteil der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter\*innen aus. Die Hilfstätigkeiten, die sie gemäß WissZeitVG in Lehre
und Forschung erbringen, sind oftmals für die dauerhafte Aufrechterhaltung des Wissenschafts- und
Lehrbetriebes unentbehrlich. Gerade Studierenden, die oftmals auf eine Beschäftigung während des 
Studiums angewiesen sind, muss Planungssicherheit und eine Perspektive für die Bestreitung ihres 
Lebensunterhalts geboten werden.
Die ZaPF fordert daher, dass studentischen Beschäftigten eine Mindestvertragslaufzeit von zwei 
Jahren angeboten werden muss. 
Außerdem muss die bisherigen Höchstbefristungsdauer von sechs Jahren abgeschafft werden.

### Absicherung der Promotionsphase
Die Zeit der Promotion ist derzeit oftmals von Kettenbefristungen geprägt, deren Vertragslaufzeiten 
nicht im Verhältnis zur Dauer einer Promotion stehen. Genau jene Sollregelung in § 2 Abs. 1 Satz 3 
WissZeitVG entfaltet hier keinerlei Wirkung. Die ZaPF fordert daher, dass der Gesetzgeber die 
Beschäftigungsdauer wirksam an die durchschnittliche Promotionsdauer anpassen muss.
Aus unserer Sicht ergeben sich zwei Möglichkeiten, dies umzusetzen:



* Zum einen kann durch eine Zweckbefristung die Vertragslaufzeit an das Erreichen des 
Qualifikationsziels Promotion gekoppelt werden.
* Alternativ könnte zu Beginn der Promotion eine Mindestvertragslaufzeit von vier Jahren 
festgeschrieben werden mit der Möglichkeit der Verlängerung um zunächst zwei Jahre. Wir legen 
dieser Forderung die durchschnittliche Promotionsdauer in Deutschland von 5,7 Jahren zugrunde 
[2, 3].

Grundsätzlich soll Promovierenden ein Arbeitsvertrag angeboten werden, in dem ein 
Qualifikationsziel vereinbart werden muss. Für die Promotionsphase ist aus unserer Sicht allein der 
Abschluss der Promotion das geeignete Qualifikationsziel. In Anlehnung an den europäischen 
Rechtsrahmen soll die Promotion die höchste erreichbare wissenschaftliche Qualifikation sein. In 
diesem Zusammenhang fordern wir den Gesetzgeber auf, den Begriff der Qualifikation 
beziehungsweise des Qualifikationsziels in diesem Sinne legal zu definieren. 
 

### Dauerstellen für Daueraufgaben nach der Promotionen
Wissenschaftliche Tätigkeiten sind im Regelfall Daueraufgaben in Lehre und Forschung. Die ZaPF 
fordert daher, dass Beschäftigte insbesondere nach Abschluss der Promotion unbefristet eingestellt 
werden sollen. 

Die Hochschulen sollen dafür ihre Daueraufgaben identifizieren. Folglich müssen die Hochschulen 
Personalstrukturpläne aufstellen. Daraus sollen Personalentwicklungspläne für Beschäftigte 
entstehen, die zur langfristigen Beschäftigungs- und Karriereentwicklung genutzt werden.

### Familienpolitische Komponente
Bereits im Sommersemester 2022 hat die ZaPF in ihrer Resolution "Gleichstellung von durch 
Drittmittel finanzierten Stellen mit Qualifizierungsstellen" gefordert, dass die Möglichkeiten des 
WissZeitVG zur Verlängerung der Höchstbefristungsdauer auch auf überwiegend aus Drittmitteln 
Beschäftigte angewendet werden [3].

### Tarifsperre
Es ist aus unserer Sicht unverständlich, warum potentielle Tarifpartner\*innen nicht einvernehmlich 
Rahmenbedingungen für Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft aushandeln dürfen. Die 
ZaPF fordert daher, dass die sogenannte Tarifsperre in § 1 Abs. 1 Satz 2 WissZeitVG entfällt. 
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